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BEKANNTMACHUNGEN 

Satzung der Hansestadt Wismar über die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Altstadt Wismar“ 

Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, und des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, 270), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar 
vom 26. Juni 2025 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes 

Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. Dieses Gebiet soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
wesentlich verbessert/umgestaltet werden. Das insgesamt 76 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält 
die Bezeichnung „Altstadt Wismar“. 

Das Gebiet grenzt im 

Norden/Nord-Osten an die Wasserstraße, Bahnhofsstraße einschließlich Am Lindengarten bis zur Bauhofstraße 
Osten/Süd-Osten an die Bauhofstraße unter Einschluss des Parks Lindengarten bis an die Rostocker Straße, 

Rostocker Straße ohne Straßenkörper, an die Dr.-Leber-Straße 
Süden/Süd-Westen an die Dr.-Leber-Straße, Dahlmannstraße 
Westen/Nord-Westen an die Dahlmannstraße, Ulmenstraße, Am Hafen 

und umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan Altstadt Wismar im Maßstab 1:2000 des Stadtplanungsamtes (SPLA) 
vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzten Fläche. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefügt. 

Geltungsbereich des 
förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes 
„Altstadt Wismar“ 

§ 2 Verfahren 

Die Sanierungsmaßnahme wird unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB durchgeführt. 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 18. Juli 1992 in Kraft. 

Wismar, den 30.06.2025 

Dienstsiegel | Thomas Beyer, Bürgermeister 
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